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Teil I

Einführung

§ 1

Einleitung

Fast 70 Jahre nach Einführung des Aktiengesetzes 1965 herrscht nach wie vor
eine große Diskussion über die richtige dogmatische Einordnung der Regelungen
zum faktischen Konzern. Nicht nur ist die Einordnung der einzelnen Tatbestands-
merkmale der Haftung für schädigende Einflussnahme nach §§ 311, 317 AktG
hochumstritten; es ist nicht einmal einhellig anerkannt, welche Tatbestandsvor-
aussetzungen überhaupt zur Haftung nach §§ 311, 317AktG gehören. Dabei liegt der
Haftung für schädigende Einflussnahme ein denkbar einfaches Prinzip zugrunde,
nämlich das Verbot, seine Einflussnahmemöglichkeit auf eine Gesellschaft so ein-
zusetzen, dass die übrigen Gesellschafter und die Gesellschaftsgläubiger einen
Schaden davon tragen. Diese Selbstverständlichkeit ist im Zuge der vehementen
Streitigkeiten über die richtige Einordnung der §§ 311 ff. AktG mittlerweile aus den
Augen verloren worden. Das belegt schon die beeindruckende Meinungsvielfalt zu
einer unbeschreiblichen Anzahl an Kleinstproblemen. Einmal mehr zeigt sich, dass
die Meinungsvielfalt in der Juristerei oft dazu führt, dass man das Grundprinzip,
welches hinter Normen steckt, aus den Augen verlieren kann. Die nach wie vor
bestehenden Unklarheiten machen eine umfassende Untersuchung zur vermeintlich
richtigen Einordnung der Haftung für schädigende Einflussnahme im faktischen
Konzern erforderlich. Erst durch die dogmatische Einordnung der §§ 311 ff. AktG
kann dann eine Aussage zur Allgemeingültigkeit des dahinterstehenden Prinzips
getroffen werden.

§ 2

Gang der Untersuchung

Um aus den §§ 311, 317 AktG ein allgemeines Prinzip für die Haftung für
schädigende Einflussnahme zu entwickeln, ist zunächst die Erfassung des histori-
schen Hintergrunds der Normen vonnöten (Teil II). Denn anhand dieser Darstellung
wird sich der verallgemeinerungsfähige Grundgedanke hinter den §§ 311, 317 AktG



herauskristallisieren. Um diesen noch genauer zu erfassen, wird sodann in § 1 von
Teil III auf die besondere Gefahrensituation einzugehen sein, welche die faktische
Konzernierung für die abhängige Gesellschaft und derenAußenseiter mit sich bringt.
Da imHauptteil dieser Arbeit nachgewiesenwerden soll, dass es sich bei der Haftung
aus §§ 311, 317 AktG um eine gewöhnliche Culpa-Haftung für pflichtwidrige Ge-
schäftsführung handelt, ist in § 2 von Teil III die Grundstruktur der gewöhnlichen
Verschuldenshaftung anhand des Grundtatbestands von § 823 BGB vorzuzeichnen.
Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden sodann in Teil IV auf die Haftung für
schädigende Einflussnahme aus §§ 311, 317 AktG übertragen. Dabei wird sich
zeigen, dass sich der Tatbestand von §§ 311, 317 AktG unter die allgemeinen Tat-
bestandsmerkmale einer Verschuldenshaftung subsumieren lässt. Nachdem das
Grundverständnis der Haftung für schädigende Einflussnahme geklärt wurde, muss
sodann überlegt werden, inwiefern die allgemeinen Vorschriften, namentlich die
Kapitalbindungsregeln sowie §§ 117, 243 Abs. 2 S. 2 AktG neben §§ 311, 317 AktG
Anwendung finden können. Das ist schon deshalb wichtig, weil sich dadurch das
zuvor für §§ 311, 317 AktG eruierte Grundverständnis belegen lässt. Es wird sich
zeigen, dass mit dem in Teil IVaufgezeigte Verständnis der Haftung für schädigende
Einflussnahme alle vermeintlichen Konkurrenzprobleme zufriedenstellend gelöst
werden können. Ist also für die §§ 311, 317 AktG ein stimmiges Grundkonzept
erarbeitet worden, stellt sich im Weiteren die Frage, ob dieses auch auf andere
Konzernformen übertragbar ist (Teil VI). Namentlich soll die Anwendung auf die
abhängige GmbH (§ 2) und die abhängige Personengesellschaft (§ 3) erwogen
werden. Da sich auch dort das zuvor gefundene Konzept als in sich stimmig und vor
allem verallgemeinerungsfähig erweisen wird, sind die Fragen nach der Übertrag-
barkeit auf die eingetragene Genossenschaft (§ 4), den Verein (§ 5) und die Stiftung
(§ 6) nur noch Nebenschauplätze, anhand derer sich das entwickelte Konzept aber
bestätigen wird. Die Arbeit schließt nach dieser Erkenntnis mit einer Zusammen-
fassung (Teil VII).
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Teil II

Historischer Überblick über
die Regelungen zum faktischen Aktienkonzern

§ 1

Anfänge der Konzernierung

Die Konzernbildung fand ihren ersten Höhepunkt in den 80er Jahren des
19. Jahrhunderts.1 Nachdem das ADHGB2 sowie die Aktienrechtsnovelle von 18843

von der Selbstständigkeit der Aktiengesellschaft ausgingen, musste sich die
Rechtsprechung zunächst mit der Frage beschäftigen, ob diewesentliche Beteiligung
einer Kapitalgesellschaft an einer anderen zulässig sei.4 Dass das Reichsoberhan-
delsgericht diese Frage bejahte, entsprach der damaligen Vorstellung, die juristische
Person sei der natürlichen Person gleichzusetzen.5 Zu Beginn des 20. Jahrhunderts
drehte sich die Frage nach der Zulässigkeit faktischer Konzernierung noch um den
„Vorrang des Konzerninteresses“. Im Zentrum dieser Diskussion stand die Überle-
gung, ob das herrschende Unternehmen seine Interessen in der abhängigen Ge-
sellschaft diktieren dürfe. Grenzen für die Einflussnahme fanden sich nach der
Rechtsprechung lediglich in § 138 BGB und § 826 BGB.6 Letztere Norm führte
aufgrund ihrer strengen Tatbestandsvoraussetzungen nur selten zu einem Scha-
densersatzanspruch.7 Die damals vorherrschende Ansicht forderte, dass die abhän-

1 Ausf. zur Historie Bayer/Habersack/Altmeppen, Bd. II § 23; Dettling, Entstehungsge-
schichte des Konzernrechts; Großfeld, Aktiengesellschaft, Unternehmenskonzentration und
Kleinaktionär, S. 150 ff.; Vetter, in Fleischer/Koch/Kropff/Lutter 50 Jahre Aktiengesetz, 231.

2 Zur Entstehung des ADHGB Bahrenfuss, Die Entstehung des Aktiengesetzes von 1965,
S. 34 ff.; Staub/Grundmann, Einl. Rn. 17 ff.

3 RGBl. 1884 Nr. 22, S. 123.
4 ROHG 381/77, ROHGE 22, 277 (284).
5 Landau, Die Aktiengesellschaft als Aktionär, S. 22; Renaud, Das Recht der Actienge-

sellschaften, S. 343.
6 RG I 872/80, RGZ 3, 123 (132) – Rumänische Eisenbahn; bestätigt durch RG II 625/12,

RGZ 82, 308 (313 f., 317) – Petroleum; RG Rep. I 595/07, RGZ 68, 235 (245 f.) – Hibernia;
RG II 175/26, RGZ 115, 296 (303); dazu Haußmann, Die Tochtergesellschaft, S. 30 ff.

7 Zur Kritik an dieser Anknüpfung Filbinger, Schranken der Mehrheitsherrschaft, S. 72 f.;
Friedländer, Konzernrecht 1927, S. 68; Haußmann, Grundlegung des Rechts der Unterneh-




